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Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel  SGB XII im Berichtsjahr 2013 
Zahlungen des Statistischen Bundesamtes  

Mitglieder-Info 34/2014 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Statistische Bundesamt hat nunmehr auch die Zahlen über die Empfänger von Leistun-
gen nach dem 5. bis 9. Kapitel des SGB XII für das Berichtsjahr 2013 veröffentlicht. 

Die Zahl der Empfänger der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist danach in 2013 
um 1,7 % auf 834.000 Personen gestiegen. 

Eine genaue Aufschlüsselung der Empfängerzahlen innerhalb der Eingliederungshilfe können 
Sie der Anlage 1  entnehmen. 

Eine Übersicht der Empfängerzahlen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII für die Jahre 2005 
bis 2013 ist der Anlage 2  zu entnehmen. 

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez.: 
Matthias Krömer 
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